
Golfclub Münster-Tinnen e.V. 
Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Golfclub Münster-Tinnen e.V. 
Antragsteller: 

 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft als 
 

 ordentliches Mitglied 
 Familienmitglied (genaue Erläuterung in der Satzung) 
 Firmenmitglied (genaue Erläuterung in der Satzung) 
 passives / förderndes Mitglied (kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, kein Anrecht auf einen 

DGV-Mitgliedsausweis) 
 jugendliches Mitglied (kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, Anrecht auf einen DGV-

Mitgliedsausweis) Bei Vollendung der Schule, des Studiums bzw. der Ausbildung Wechsel zur 
ordentlichen Mitgliedschaft, sofern vorher keine Kündigung erfolgt ist. 

 Zweitmitglied: Voraussetzung hierfür ist eine ordentliche Mitgliedschaft mit vollem Spielrecht auf der 
Anlage eines DGV-Mitglieds. Bei einer Zweitmitgliedschaft verbleibt die Verwaltung des Stammblatts in 
diesem Heimatclub. 

 Probemitglied: die Probemitgliedschaft läuft über die Dauer von 1 Monat nach Annahme des 
Aufnahmeantrags. Es besteht die Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung. Die Mitgliedschaft endet 
automatisch, wenn der Antragsteller den Status seiner Mitgliedschaft nach Ablauf nicht auf eine der 
anderen Mitgliedschaftsformen umstellt. Für die Dauer der Probemitgliedschaft wird kein DGV 
Mitgliedsausweis ausgegeben und der Antragsteller hat als Probemitglied kein Stimmrecht auf der 
Mitgliederversammlung des Golfclub Münster-Tinnen e.V. 

 
Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich die dem Aufnahmeantrag beigefügten Dokumente 
an: 

• Die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins, des Landesgolfverbandes NRW sowie des 
Deutschen Golfverbandes in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

• Die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze. Die Beitragsordnung räumt 
die Möglichkeit ein, den Jahresbeitrag in 4 Quartalen zu zahlen (nicht bei passiven/fördernden, Probe- 
oder Zweitmitgliedschaften sowie jugendlichen Mitgliedschaften). Bei der Wahl dieser Möglichkeit ist 
die Erteilung einer Einzugsermächtigung zwingend notwendig. Bei Rückzug oder Kündigung der 
Einzugsermächtigung wird der noch ausstehende Restbetrag sofort fällig. 

• Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags wird wie folgt gewünscht (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
   

   Einmalzahlung      Zahlung in 4 Quartalen 
   
 

Minderjährige Mitglieder 
 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und 
übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die 
Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.  

 
       

 
      

Name  Vorname 

 
       

 
      

Strasse  PLZ, Ort 

 
       

 
      

Telefon privat  Telefon mobil 

 
       

 
      

Geburtsdatum  e-Mail 

 
       

 
      

Bisheriger Heimatclub (wenn vorhanden)  Aktuelle Stammvorgabe (wenn vorhanden) 



 
Gesetzlicher Vertreter: 
 

 
Datenschutz und Einwilligung 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erfolgt 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Folgende Daten werden erhoben, 
verarbeitet bzw. genutzt: Vorname, Name, Geburtstag, Geschlecht, Anschrift, Eintrittsdatum, e-Mail 
Adresse und die Angaben im Vorgabenstammblatt. Mir ist bekannt, dass die Datenverarbeitung u. a. die 
allgemeine Mitgliederverwaltung, insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des 
Spielbetriebs umfasst. 
 
Der Golfclub Münster-Tinnen e. V. ist dem Intranet des Deutschen Golf Verbandes e. V. (DGV) 
angeschlossen, über das u. a. die Bestellung des DGV-Ausweises und die Meldung der 
Spielergebnisse/Vorgaben erfolgt. Näheres regeln die Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien des DGV, 
dort Ziff. 7, die ich im Clubsekretariat und im Internet unter www.golf.de/dgv einsehen kann. Ich bin damit 
einverstanden, dass die in Ziff. 7 AMR genannten und in der beigefügten Übersicht dargestellten 
personenbezogenen Daten an den DGV übermittelt und zu den dort beschriebenen Zwecken, vom 
Golfclub Münster-Tinnen e. V. und dem DGV verarbeitet werden.  
  
Darüber hinaus willige ich in die Bekanntgabe der aktuellen DGV-Vorgabe durch Aushang (gemäß DGV-
Vorgabensystem) sowie das Erstellen und die Weitergabe einer Mitgliederliste an die Vereinsmitglieder 
ein. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die Verwendung meiner Daten zu 
erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Golfclub Münster-Tinnen e. V., mit 
Ausnahme der Daten, die das Rechnungswesen betreffen (zehnjährige steuergesetzliche Aufbewahrung) 
und meiner Vorgabenstammblattdaten (einjährige Frist zur Wiederzuerkennung gem. DGV-VS) gelöscht. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen kann. 
 
Ich erkläre mein Einverständnis mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Weitergabe meiner 
Daten an die Golfpark Münster-Tinnen GmbH & Co. KG. 
 
Aufnahmegebühr 
 
Es wird folgende Aufnahmegebühr erhoben (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
Einzelperson    Einmalzahlung in Höhe von 1.500,- € 
     Zahlung in 4 Jahresraten zu je 400,- € pro Jahr (insgesamt 1.600,- €) 
 
Ehepartner    Einmalzahlung in Höhe von 1.000,- € 
      Zahlung in 4 Jahresraten zu je 275,- € pro Jahr (insgesamt 1.100,- €) 
 
Familienmitgliedschaften  Einmalzahlung in Höhe von 2.000,- € 
     Zahlung in 4 Jahresraten zu je 550,- € pro Jahr (insgesamt 2.200,- €) 
 
Jugendliche/Studenten   Einmalzahlung in Höhe von 200,- € 
 
Zweitmitgliedschaft   Einmalzahlung in Höhe von 500,- € 
 
Zahlung entfällt ganz oder 
teilweise     Begründung:       
 
Wird die Möglichkeit der Ratenzahlung in Anspruch genommen, ist die Erteilung einer 
Einzugsermächtigung zwingend notwendig. Bei Rückzug oder Kündigung der Einzugsermächtigung wird 
der noch ausstehende Restbetrag sofort fällig. 

 
       

 
      

Name  Vorname 

 
       

 
      

Strasse  PLZ, Ort 

 
       

 
      

Telefon privat  Telefon mobil 



 
 
Mitgliedsbeitrag 
 
Der aktuelle Mitgliedsbeitrag ist in der jeweils gültigen Fassung der Beitragsordnung des GC Münster-
Tinnen festgelegt. Diese wird mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt. Es handelt sich um einen 
Jahresbeitrag, eine Anrechnung bei späterem Eintritt ist erst ab September des laufenden Jahres möglich. 
 
Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Golfclub Münster-Tinnen e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Beitrag 
und die Aufnahmegebühr, sowie die Beiträge des Landesgolfverbandes NRW, des Deutschen 
Golfverbandes und des Landessportbundes NRW bei Fälligkeit zu Lasten des folgend genannten Kontos 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 

 
      

 
      

Kontonummer Bankleitzahl 

      
 
      

Kreditinstitut Kontoinhaber (wenn abweichend vom Antragsteller) 

      
 
      

Ort, Datum Unterschrift 

 
Dauer der Mitgliedschaft und Kündigung 
 
Die Dauer der Mitgliedschaft und die Regelungen zur Kündigung sind in der Satzung des Golfclubs Münster-
Tinnen e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt. 
Bei Probemitgliedschaften gilt eine feste Laufzeit von 4 Wochen nach Aufnahme in den Golfclub Münster-
Tinnen e.V. Der Antragsteller kann einmalig eine Verlängerung von 4 Wochen in Anspruch nehmen. Erfolgt 
danach keine Umstellung auf eine der vorgenannten Mitgliedschaftsformen durch den Antragsteller, erlischt 
die Probemitgliedschaft zum entsprechenden Zeitpunkt. 
 
 
Münster, den       

 
         
 
 
 

  Dem Aufnahmeantrag wird zugestimmt: 
 

  
Münster, den       

   
 

Antragsteller  Golfclub Münster-Tinnen e.V. 

 


